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M 69.
Verordnung für das Herzogthum Oldenburg , betreffend die Ausführung

der Strandungsordnung vom 17 . Mai 1874.
Oldenburg , den 11 . December 1874.

26ir Nicolans Friedrich Meier , von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zn Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen rc. w.

verordnen zur Ausführung der Strandungsordnung vom
17 . Mai 1874 (Reichs -Gesetzblatt Seite 73) für bas Her-
zogthum Oldenburg was folgt:

Art.  I.

Im Herzogthum Oldenburg bilden die Verwaltungs-



ämter Jever , Varel , Stollhamm und Landwührden für ihre

Bezirke die Strandämter (§ 8 1 und 2 der Strandungsordnung ) .
Art . 2.

Die Aufsicht über die Strandämter und Strandvögte

führt das Staatsministerium , Departement des Innern.
Die Strandvögte werden auf den Vorschlag der Strand --

ämter vom Staatsministerium , Departement des Innern,
ernannt.

Art . 3.

Wer ein auf den Strand gerathenes oder sonst unweit

desselben in Secnoth befindliches Schiff wahrnimmt , hat

hiervon sofort dem zuständigen Strandvogt oder dem nächsten

Gemeindevorstand oder Bezirksvorsteher ( Bauervogt ) Anzeige

zu machen.
Art . 4.

Die im 8 25 der Strandungsordnung gedachte Besug-

niß wird den Strandämtern überwiesen.
Art.  5.

Die im 8 38 der Strandungsordnung der Aufsichtsbe¬

hörde zugewiesenen Obliegenheiten werden den Strandämtern

übertragen (8 4N der Strandungsordnung ) .
Art . 6.

Alles weiter zur Ausführung Erforderliche hat das

Staatsministerium , Departement dcS Innern , zu veranlassen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den I I . Dccem-
ber 1874.

(U. 8.) Peter.
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